
VERORDNUNG (EU) Nr. 101/2011 DES RATES 
vom 04. Februar 2011 

über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen , Organisationen und Einrichtungen ange-
sichts der Lage in Tunesien  

zuletzt geändert durch die DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/137 DES RATES 
vom 29. Januar 2018 (*) 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215 Absatz 2,  

gestützt auf den Beschluss 2011/72/GASP des Rates vom 31. Januar 2011 über restriktive Maßnahmen gegen be-
stimmte Personen und Organisationen angesichts der Lage in Tunesien(1),  

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Kommission,  

in Erwägung nachstehender Gründe:  

(1) Im Beschluss 2011/72/GASP ist vorgesehen, dass die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Besitz o-
der im Eigentum bestimmter Personen, die für die rechtswidrige Verwendung staatlicher Gelder Tunesiens ver-
antwortlich sind und damit das tunesische Volk um den Ertrag der nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und 
Gesellschaft des Landes bringen und die Entwicklung der Demokratie in Tunesien untergraben, oder von diesen 
gehalten oder kontrolliert werden, und der Personen, die mit ihnen in Verbindung stehen, eingefroren werden. 
Diese natürlichen und juristischen Personen und Organisationen sind im Anhang des Beschlusses aufgeführt.  

(2) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union; 
daher bedarf es für ihre Umsetzung Rechtsvorschriften auf Ebene der Union, insbesondere um ihre einheitliche 
Anwendung durch die Wirtschaftsbeteiligten in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten.  

(3) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, insbesondere mit dem Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht und dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Diese Ver-
ordnung sollte unter Wahrung dieser Rechte angewandt werden. 

(4) In Anbetracht der spezifischen Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit in der 
Region, die von der Situation in Tunesien ausgeht, und zur Wahrung der Übereinstimmung mit dem Verfahren 
zur Änderung und Überprüfung des Anhangs des Beschlusses 2011/72/GASP des Rates sollte die Befugnis zur 
Änderung der Liste in Anhang I dieser Verordnung vom Rat ausgeübt werden.  

(5) Das Verfahren zur Änderung der Listen in Anhang I dieser Verordnung sollte unter anderem vorsehen, dass die 
benannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen die Gründe für ihre Auf-
nahme in die Listen erfahren, so dass sie die Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Werden Bemerkungen 
oder wesentliche neue Beweise eingereicht, sollte der Rat seinen Beschluss im Lichte dieser Bemerkungen 
überprüfen und die betreffende Person, Organisation oder Einrichtung entsprechend unterrichten.  

(6) Zur Durchführung dieser Verordnung und zur Ereichung eines Höchstmaßes an Rechtssicherheit innerhalb der 
Union müssen die Namen und übrigen sachdienlichen Angaben zu den natürlichen und juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen nach dieser Verordnung einge-
froren werden müssen, veröffentlicht werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte nach Maßgabe 
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtun-
gen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr(2)  und der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr(3) erfolgen. 

(7) Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen gewährleistet ist, muss diese Ver-
ordnung sofort mit ihrer Veröffentlichung in Kraft treten —  

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:  



Artikel 1  

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck  

a) „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche Vorteile jeder Art, die Folgendes einschließen, aber nicht 
darauf beschränkt sind:  

i. Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere Zahlungsmittel,  

ii. Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, Zahlungsansprüche 
und verbriefte Forderungen,  

iii. öffentlich und nicht öffentlich gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschließlich Aktien und Anteile, 
Wertpapierzertifikate, lang- und kurz-/mittelfristige Anleihen, Optionsscheine, Schuldverschreibungen 
und Derivatverträge,  

iv. Zinserträge, Dividenden und andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten,  

v. Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle 
Ansprüche,  

vi. Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungsurkunden,  

vii. Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen;  

b) „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Bewegung, des Transfers, der Veränderung und der 
Verwendung von Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch das Volumen, die Höhe, die 
Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verändert oder 
sonstige Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der Gelder einschließlich der Vermögensverwaltung 
ermöglichen;  

c) „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, be-
weglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den Erwerb von Geldern, 
Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können;  

d) „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung ihrer Verwendung für den Erwerb von Geldern, Wa-
ren oder Dienstleistungen, die auch den Verkauf, das Vermieten oder das Verpfänden dieser Ressourcen ein-
schließt, aber nicht darauf beschränkt ist;  

e) „Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen der Vertrag Anwendung findet, nach Maßga-
be der im Vertrag festgelegten Bedingungen, einschließlich ihres Luftraums. 

Artikel 2  

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum oder Besitz der in Anhang I aufgeführten natür-
lichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen sind, die vom Rat nach Artikel 1 Absatz 1 
des Beschlusses 2011/72/GASP als für die rechtswidrige Verwendung staatlicher Gelder Tunesiens verantwort-
lich ermittelt worden sind, oder von diesen gehalten oder kontrolliert werden, und der natürlichen und juristischen 
Personen, Organisationen und Einrichtungen, die mit ihnen in Verbindung stehen, werden eingefroren.  

(2) Den in den Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen dür-
fen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder 
zugute kommen.  

(3) Es ist verboten, wissentlich und absichtlich an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen unmittelbar oder mittelbar die 
Umgehung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen bezweckt oder bewirkt wird.  

Artikel 3  

(1) Anhang I enthält die Gründe für die Aufnahme der betreffenden Personen, Organisationen und Einrichtungen in 
die Liste.  

(2) Anhang I enthält, soweit verfügbar, auch Angaben, die zur Identifizierung der betreffenden natürlichen oder juris-
tischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen erforderlich sind. In Bezug auf natürliche Personen können 
diese Angaben Namen, einschließlich Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und 



Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie Funktion oder Beruf umfassen. In Be-
zug auf juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und Datum 
der Registrierung, Registriernummer und Geschäftsort umfassen.  

Artikel 4  

(1) Abweichend von Artikel 2 können die in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten die 
Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter 
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, wenn 
sie festgestellt haben, dass die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen  

a) zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang I aufgeführten Personen und ihrer unterhaltsbe-
rechtigten Familienangehörigen, unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hy-
potheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren 
öffentlicher Versorgungseinrichtungen, erforderlich sind,  

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Rückerstattung von Ausgaben im Zu-
sammenhang mit der Erbringung rechtskundiger Dienstleistungen dienen,  

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäßige Verwah-
rung oder Verwaltung eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen oder  

d) für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, dass in diesem Fall der 
Mitgliedstaat die Gründe, aus denen seines Erachtens die Genehmigung erteilt werden sollte, mindes-
tens zwei Wochen vor der Genehmigung den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mitgeteilt hat.  

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach Ab-
satz 1 erteilte Genehmigung.  

Artikel 5  

(1) Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten, die auf den in Anhang II auf-
geführten Websites angegeben sind, die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Res-
sourcen genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand einer schiedsgerichtlichen Entscheidung, 
die vor dem Datum ergangen ist, an dem die in Artikel 2 genannte natürliche oder juristische Person, Or-
ganisation oder Einrichtung in die Liste in Anhang I aufgenommen wurde, oder Gegenstand einer vor o-
der nach diesem Datum in der Union ergangenen gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder ei-
ner vor oder nach diesem Datum in dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen Ent-
scheidung, 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der anwendbaren Gesetze und sonsti-
gen Rechtsvorschriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich zur Erfüllung der Fordernungen 
verwendet, die durch eine solche Entscheidung gesichert sind oder deren Bestehen in einer solchen Ent-
scheidung anerkannt worden ist, 

c) die Entscheidung kommt nicht einer in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Orga-
nisation oder Einrichtung zugute, und 

d) die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung des betreffenden 
Mitgliedstaats. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach die-
sem Artikel erteilte Genehmigung. 

Artikel 6  

(1) Artikel 2 Absatz 2 gilt nicht für die auf eingefrorenen Konten erfolgte Gutschrift von 

a) Zinsen oder sonstigen Erträgen dieser Konten oder 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem Datum, an dem 
die in Artikel 2 genannte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in Anhang I 
aufgenommen wurde, geschlossen wurden beziehungsweise entstanden sind oder 



c) Zahlungen aufgrund von in der Union ergangenen oder in dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren 
gerichtlichen, behördlichen oder schiedsgerichtlichen Entscheidungen, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen nach Artikel 2 Absatz 1 eingefroren werden. 

(2) Artikel 2 Absatz 2 hindert die Finanz- und Kreditinstitute in der Union nicht daran, Gelder, die auf das Konto einer 
in der Liste geführten natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung überwiesen werden, auf 
den eingefrorenen Konten gutzuschreiben, sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Beträge ebenfalls 
eingefroren werden. Die Finanz- und Kreditinstitute unterrichten unverzüglich die betreffende zuständige Behörde 
über diese Transaktionen.  

Artikel 7  

Schuldet eine in Anhang I aufgeführte Person, Organisation oder Einrichtung Zahlungen aufgrund von Verträgen, 
Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die von der betreffenden Person, Organisation oder Einrichtung vor dem Da-
tum geschlossen wurden beziehungsweise für sie entstanden sind, an dem diese Person, Organisation oder Einrich-
tung benannt wurde, so können die auf den Websites in Anhang II angegebenen zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten abweichend von Artikel 2 die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen un-
ter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) Die betreffende zuständige Behörde hat festgestellt, dass  

i. die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen für eine von einer in Anhang I aufgeführten Person, Or-
ganisation oder Einrichtung geschuldete Zahlung verwendet werden sollen,  

ii. die Zahlung nicht gegen Artikel 2 Absatz 2 verstößt;  

b) der betreffende Mitgliedstaat hat diese Feststellung und seine Absicht, die Genehmigung zu erteilen, mindestens 
zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mitgeteilt.  

Artikel 8  

(1) Die natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen sowie ihre Führungskräfte und Be-
schäftigten, die im guten Glauben, im Einklang mit dieser Verordnung zu handeln, Gelder oder wirtschaftliche 
Ressourcen einfrieren oder ihre Bereitstellung ablehnen, können hierfür nicht haftbar gemacht werden, es sei 
denn, es ist nachgewiesen, dass das Einfrieren oder das Zurückhalten der Gelder oder wirtschaftlichen Ressour-
cen auf Fahrlässigkeit beruht.  

(2) Die natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die Gelder oder wirtschaftliche 
Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, können im Zusammenhang mit dem Verbot nach Artikel 2 Absatz 2 
nicht haftbar gemacht werden, wenn sie nicht wussten und keinen Grund zu der Annahme hatten, dass sie mit ih-
rem Handeln gegen dieses Verbot verstoßen.  

Artikel 9  

(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis 
sind natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen verpflichtet,  

a) Informationen, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, wie etwa über die nach Artikel 2 eingefro-
renen Konten und Beträge, unverzüglich der auf der Website in Anhang II angegebenen zuständigen Behör-
de des Mitgliedstaats, in dem sie ihren Sitz bzw. Wohnsitz haben, und - direkt oder über die Mitgliedstaaten - 
der Kommission zu übermitteln und  

b) mit dieser zuständigen Behörde bei der Überprüfung der Informationen zusammenzuarbeiten.  

(2) Die nach diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet wer-
den, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden.  

(3) Absatz 2 hindert Mitgliedstaaten nicht daran, diese Informationen im Einklang mit ihrem nationalem Recht mit den 
betreffenden Behörden Tunesiens und anderen Mitgliedstaaten auszutauschen, soweit dies zur Unterstützung 
der Abschöpfung veruntreuter Vermögenswerte erforderlich ist. 

Artikel 10  



Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterrichten einander unverzüglich über die nach dieser Verordnung ge-
troffenen Maßnahmen und teilen einander ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegende sonstige 
sachdienliche Informationen mit, insbesondere über Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile einzelstaatlicher Gerich-
te.  

Artikel 11  

Die Kommission wird ermächtigt, Anhang II auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informatio-
nen zu ändern.  

Artikel 12  

(1) Beschließt der Rat, eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung den in Artikel 2 Ab-
satz 1 genannten Maßnahmen zu unterwerfen, so ändert er Anhang I entsprechend.  

(2) Der Rat setzt die in den Absatz 1 genannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrich-
tungen entweder auf direktem Weg, falls deren Anschrift bekannt ist, oder durch die Veröffentlichung einer Be-
kanntmachung von seinem Beschluss und den Gründen für ihre Aufnahme in die Liste in Kenntnis und gibt dabei 
diesen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen Gelegenheit zur Stellungnah-
me.  

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat sei-
nen Beschluss und unterrichtet die natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung entspre-
chend. 

(4) Die Liste in Anhang I wird in regelmäßigen Abständen, mindestens aber alle 12 Monate überprüft.  

Artikel 13  

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über die bei einem Verstoß gegen diese Verordnung zu verhängenden 
Sanktionen und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese Sanktionen angewandt 
werden. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

(2) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission diese Vorschriften unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung und notifizieren ihr jede spätere Änderung.  

Artikel 14  

Enthält diese Verordnung eine Notifizierungs-, Informations- oder sonstige Mitteilungspflicht gegenüber der Kommis-
sion, so werden dazu die Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, die Anhang II angegeben sind.  

Artikel 15  

Diese Verordnung gilt  

a) im Gebiet der Union einschließlich ihres Luftraums,  

b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten unterstehen,  

c) für Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und außerhalb des Gebiets der 
Union,  

d) für die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen juristischen Personen, Organisatio-
nen und Einrichtungen,  

e) für juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in Bezug auf Geschäfte, die ganz oder teilweise in der 
Union getätigt werden.  

Artikel 16  



Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.  

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.  

Geschehen zu Brüssel am 4. Februar 2011.  

Im Namen des Rates  
Der Präsident  
MARTONYI J. 
 
 
 

(*) ABl. L 25 vom 30.1.2018, S. 1 

(1) ABl. L 28 vom 2.2.2011, S. 62. 

(2) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1 

(3) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31 



Anhang I 

Liste der in Artikel 2 Absatz 1 genannten natürlich en und juristischen Personen, Organisationen und Ein-
richtungen  

 
Name Angaben zur Identifizi e-

rung 
Gründe  

1. Zine El Abidine Ben Haj 
Hamda Ben Haj Hassen 
BEN ALI 

Ex-Präsident Tunesiens, 
geboren am 3. September 
1936 in Hamman-Sousse, 
Sohn von Selma HASSEN, 
verheiratet mit Leïla TRA-
BELSI, Personalausweis Nr. 
00354671. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Ver-
untreuung staatlicher Gelder durch den 
Inhaber eines öffentlichen Amtes, dem 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, der 
missbräuchlichen Einflussnahme auf den 
Inhaber eines öffentlichen Amtes in der 
Absicht, einer anderen Person unmittel-
bar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen, und dem Straftatbestand der Entge-
gennahme staatlicher Gelder durch den 
Inhaber eines öffentlichen Amtes, von 
denen er wusste, dass diese nicht ge-
schuldet waren, zur persönlichen Ver-
wendung oder zur Verwendung durch 
seine Familienangehörigen. 

2. Leila Bent Mohamed Ben 
Rhouma TRABELSI 

Tunesierin, geboren am 24. 
Oktober 1956 in Tunis, 
Tochter von Saida DHERIF, 
verheiratet mit Zine El Abi-
dine BEN ALI, Personal-
ausweisnr. 00683530. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, der 
missbräuchlichen Einflussnahme auf den 
Inhaber eines öffentlichen Amtes in der 
Absicht, einer anderen Person unmittel-
bar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen, und der Mittäterschaft bei dem Straf-
tatbestand der Entgegennahme staatli-
cher Gelder durch den Inhaber eines öf-
fentlichen Amtes, von denen er wusste, 
dass diese nicht geschuldet waren, zur 
persönlichen Verwendung oder zur Ver-
wendung durch seine Familienangehöri-
gen. 

3. Moncef Ben Mohamed 
Ben Rhouma TRABELSI 

Tunesier, geboren am 4. 
März 1944 in Tunis, Sohn 
von Saida DHERIF, verhei-
ratet mit Yamina SOUIEI, 
Geschäftsführer eines Un-
ternehmens, ehemaliger 
Wohnsitz: Rue de France 
11 — Radès Ben Arous, 
Personalausweisnr. 
05000799.  

 

Die Aktivitäten der (verstorbenen) Person 
sind Gegenstand strafrechtlicher Ermitt-
lungen der tunesischen Behörden im Zu-
sammenhang mit der Mittäterschaft bei 
der Veruntreuung staatlicher Gelder 
durch den Inhaber eines öffentlichen Am-
tes, der Mittäterschaft beim Amtsmiss-
brauch durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes in der Absicht, Dritten unge-
rechtfertigte Vorteile zu verschaffen und 
die Verwaltung zu schädigen, der miss-
bräuchlichen Einflussnahme auf den In-
haber eines öffentlichen Amtes in der 
Absicht, einer anderen Person unmittel-
bar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 



4. Mohamed Ben Moncef 
Ben Mohamed TRABEL-
SI 

Tunesier, geboren am 7. 
Januar 1980 in Sabha (Li-
byen), Sohn von Yamina 
SOUIEI, Geschäftsführer 
eines Unternehmens, ver-
heiratet mit Inès LEJRI, 
Wohnsitz: Résidence de 
l'Étoile du Nord — Suite B 
— 7. Stock — Apt. Nr. 25 — 
Centre Urbain du Nord — 
Cité El Khadra — Tunis, 
Personalausweis Nr. 
04524472. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes (ehemaliger General-
direktor der Banque Nationale Agricole) 
in der Absicht, Dritten ungerechtfertigte 
Vorteile zu verschaffen und die Verwal-
tung zu schädigen, und der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

5. Fahd Mohamed  
Sakher Ben Moncef  
Ben Mohamed  
Hfaiez MATERI 

Tunesier, geboren am 2. 
Dezember 1981 in Tunis, 
Sohn von Naïma BOUTIBA, 
verheiratet mit Nesrine BEN 
ALI; Personalausweis Nr. 
04682068 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung tunesi-
scher staatlicher Gelder durch den Inha-
ber eines öffentlichen Amtes, der Mittä-
terschaft beim Amtsmissbrauch durch 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes 
(den ehemaligen Präsidenten Ben Ali) in 
der Absicht, Dritten ungerechtfertigte Vor-
teile zu verschaffen und die Verwaltung 
zu schädigen, und der missbräuchlichen 
Einflussnahme auf den Inhaber eines öf-
fentlichen Amtes, den ehemaligen Präsi-
denten Ben Ali, in der Absicht, einer an-
deren Person unmittelbar oder mittelbar 
Vorteile zu verschaffen, und der Mittäter-
schaft bei dem Straftatbestand der Ent-
gegennahme staatlicher Gelder durch 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes, 
von denen er wusste, dass diese nicht 
geschuldet waren, zur persönlichen Ver-
wendung oder zur Verwendung durch 
seine Familienangehörigen. 

6. Nesrine Bent Zine El 
Abidine Ben Haj Hamda 
BEN ALI 

Tunesierin, geboren am 16. 
Januar 1987 in Tunis, Toch-
ter von Leïla TRABELSI, 
verheiratet mit Fahd Mo-
hamed Sakher MATERI, 
Personalausweis Nr. 
00299177. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, der 
missbräuchlichen Einflussnahme auf den 
Inhaber eines öffentlichen Amtes in der 
Absicht, einer anderen Person unmittel-
bar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen, und der Mittäterschaft bei dem Straf-
tatbestand der Entgegennahme staatli-
cher Gelder durch den Inhaber eines öf-
fentlichen Amtes, von denen er wusste, 
dass diese nicht geschuldet waren, zur 
persönlichen Verwendung oder zur Ver-
wendung durch seine Familienangehöri-
gen. 

7. Halima Bent Zine El Abi-
dine Ben Haj Hamda 

Tunesierin, geboren am 17. 
Juli 1992 in Tunis, Tochter 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-



BEN ALI von Leïla TRABELSI, 
Wohnsitz: Präsidentenpa-
last, Personalausweis Nr. 
09006300. 

terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

8. Belhassen Ben Mo-
hamed Ben Rhouma 
TRABELSI 

Tunesier, geboren am 5. 
November 1962 in Tunis, 
Sohn von Saida DHERIF, 
Geschäftsführer eines Un-
ternehmens, Wohnsitz: Rue 
Hédi Karray 32 — El Men-
zah — Tunis, Personalaus-
weis Nr. 00777029. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

9. Mohamed Naceur Ben 
Mohamed Ben Rhouma 
TRABELSI 

Tunesier, geboren am 24. 
Juni 1948 in Tunis, Sohn 
von Saida DHERIF, verhei-
ratet mit Nadia MAKNI, 
stellvertretender Geschäfts-
führer eines landwirtschaft-
lichen Unternehmens, 
Wohnsitz: Rue El Achfat 20 
— Karthago — Tunis, Per-
sonalausweis Nr. 
00104253. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

10. Jalila Bent Mohamed 
Ben Rhouma TRABELSI 

Tunesierin, geboren am 19. 
Februar 1953 in Radès, 
Tochter von Saida DHERIF, 
verheiratet mit Mohamed 
MAHJOUB, Geschäftsführe-
rin eines Unternehmens, 
Wohnsitz: Rue d'Aristote 21 
— Karthago Salammbô, 
Personalausweis Nr. 
00403106. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

11. Mohamed Imed Ben Mo-
hamed Naceur Ben Mo-
hamed TRABELSI 

Tunesier, geboren am 26. 
August 1974 in Tunis, Sohn 
von Najia JERIDI, Ge-
schäftsmann, Wohnsitz: 
Avenue Habib Bourguiba 
124 — Karthago Presi-
dence, Personalausweis Nr. 
05417770. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 



der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

12. Mohamed Adel Ben Mo-
hamed Ben Rehouma 
TRABELSI 

Tunesier, geboren am 26. 
April 1950 in Tunis, Sohn 
von Saida DHERIF, verhei-
ratet mit Souad BEN JEMI-
A, Geschäftsführer eines 
Unternehmens, Wohnsitz: 
Rue de la Colombe 3 — 
Gammarth Supérieur, Per-
sonalausweis Nr. 
00178522. 

Die Aktivitäten der (verstorbenen) Person 
sind Gegenstand strafrechtlicher Ermitt-
lungen der tunesischen Behörden im Zu-
sammenhang mit der Mittäterschaft bei 
der Veruntreuung staatlicher Gelder 
durch den Inhaber eines öffentlichen Am-
tes, der Mittäterschaft beim Amtsmiss-
brauch durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes in der Absicht, Dritten unge-
rechtfertigte Vorteile zu verschaffen und 
die Verwaltung zu schädigen, und der 
missbräuchlichen Einflussnahme auf den 
Inhaber eines öffentlichen Amtes in der 
Absicht, einer anderen Person unmittel-
bar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

13. Mohamed Mourad Ben 
Mohamed Ben Rehouma 
TRABELSI 

Tunesier, geboren am 25. 
September 1955 in Tunis, 
Sohn von Saida DHERIF, 
verheiratet mit Hela BEL-
HAJ, Generaldirektor eines 
Unternehmens, Wohnsitz: 
Rue Ibn Chabat 20 — Sa-
lammbô — Karthago — Tu-
nis, Personalausweis Nr. 
05150331. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

14. Samira Bent Mohamed 
Ben Rhouma TRABELSI 

Tunesierin, geboren am 27. 
Dezember 1958, Tochter 
von Saida DHERIF, verhei-
ratet mit Mohamed Mon-
tassar MEHERZI, kaufmän-
nische Direktorin, Wohnsitz: 
Rue Taoufik EI Hakim 4 — 
La Marsa, Personalausweis 
Nr. 00166569. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, der 
missbräuchlichen Einflussnahme auf den 
Inhaber eines öffentlichen Amtes in der 
Absicht, einer anderen Person unmittel-
bar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen, und der Mittäterschaft bei dem Straf-
tatbestand der Entgegennahme staatli-
cher Gelder durch den Inhaber eines öf-
fentlichen Amtes, von denen er wusste, 
dass diese nicht geschuldet waren, zur 
persönlichen Verwendung oder zur Ver-
wendung durch seine Familienangehöri-
gen. 

15.  Mohamed Montassar 
Ben Kbaier Ben Mo-
hamed MEHERZI 

Tunesier, geboren am 5. 
Mai 1959 in La Marsa, Sohn 
von Fatma SFAR, verheira-
tet mit Samira TRABELSI, 
Generaldirektor eines Un-
ternehmens, Wohnsitz: Rue 
Taoufik El Hakim 4 — La 
Marsa, Personalausweis Nr. 
00046988. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 



und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

16. Nefissa Bent Mohamed 
Ben Rhouma TRABELSI 

Tunesierin, geboren am 1. 
Februar 1960, Tochter von 
Saida DHERIF, verheiratet 
mit Habib ZAKIR, Wohnsitz: 
Rue de la Mouette 4 — 
Gammarth Supérieur, Per-
sonalausweis Nr. 
00235016. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

17. Habib Ben Kaddour Ben 
Mustapha BEN ZAKIR 

Tunesier, geboren am 5. 
März 1957, Sohn von Saida 
BEN ABDALLAH, verheira-
tet mit Nefissa TRABELSI, 
Bauträger, Wohnsitz: Rue 
Ennawras 4 — Gammarth 
Supérieur, Personalausweis 
Nr. 00547946. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

18.  Moez Ben Moncef Ben 
Mohamed TRABELSI 

Tunesier, geboren am 3. Ju-
li 1973 in Tunis, Sohn von 
Yamina SOUIEI, Geschäfts-
führer eines Bauträgers, 
Wohnsitz: Wohnblock Ami-
ne El Bouhaira — Rue du 
Lac Turkana — Les Berges 
du Lac — Tunis, Personal-
ausweis Nr. 05411511. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

19. Lilia Bent Noureddine 
Ben Ahmed NACEF 

Tunesierin, geboren am 25. 
Juni 1975 in Tunis, Tochter 
von Mounira TRABELSI 
(Schwester von Leila TRA-
BELSI), Geschäftsführerin 
eines Unternehmens, ver-
heiratet mit Mourad MEH-
DOUI, Wohnsitz: Rue Gari-
baldi 41 — Tunis, Personal-
ausweis Nr. 05417907. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 



20. Mourad Ben Hédi Ben Ali 
MEHDOUI 

Tunesier, geboren am 3. 
Mai 1962 in Tunis, Sohn 
von Neila BARTAJI, verhei-
ratet mit Lilia NACEF, Ge-
neraldirektor eines Unter-
nehmens, Wohnsitz: Rue 
Garibaldi 41 — Tunis, Per-
sonalausweis Nr. 
05189459. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

21. Houssem Ben Mohamed 
Naceur Ben Mohamed 
TRABELSI 

Tunesier, geboren am 18. 
September 1976, Sohn von 
Najia JERIDI, Generaldirek-
tor eines Unternehmens, 
Wohnsitz: Wohnsiedlung 
Erriadh.2 — Gammarth — 
Tunis, Personalausweis Nr. 
05412560. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

22. Bouthaina Bent Moncef 
Ben Mohamed TRABEL-
SI 

Tunesierin, geboren am 4. 
Dezember 1971, Tochter 
von Yamina SOUIEI, Ge-
schäftsführerin eines Unter-
nehmens, Wohnsitz: Rue El 
Farrouj 2 — La Marsa, Per-
sonalausweis Nr. 
05418095. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

23. Nabil Ben Abderrazek 
Ben Mohamed TRABEL-
SI 

Tunesier, geboren am 20. 
Dezember 1965, Sohn von 
Radhia MATHLOUTHI, ver-
heiratet mit Linda CHERNI, 
kaufmännischer Angestell-
ter bei Tunisair, Wohnsitz: 
Rue Taieb Mhiri 12 — Le 
Kram — Tunis, Personal-
ausweis Nr. 00300638. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

24. Mehdi Ben Ridha Ben 
Mohamed BEN GAIED 

Tunesier, geboren am 29. 
Januar 1988, Sohn von 
Kaouther Feriel HAMZA, 
Generaldirektor des Unter-
nehmens Stafiem — 
Peugeot, Wohnsitz: Rue 
Mohamed Makhlouf 4 — El 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 



Manar.2 — Tunis. öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

25. Mohamed Slim Ben Mo-
hamed Hassen Ben Sa-
lah CHIBOUB 

Tunesier, geboren am 13. 
Januar 1959, Sohn von 
Leïla CHAIBI, verheiratet 
mit Dorsaf BEN ALI, Gene-
raldirektor eines Unterneh-
mens; Wohnsitz: Rue du 
Jardin — Sidi Bousaid — 
Tunis, Personalausweis Nr. 
00400688. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes (den ehemaligen Prä-
sidenten Ben Ali) in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

26. Dorsaf Bent Zine El Abi-
dine Ben Haj Hamda 
BEN ALI 

Tunesierin, geboren am 5. 
Juli 1965 in Bardo, Tochter 
von Naïma EL KEFI, verhei-
ratet mit Mohamed Slim 
CHIBOUB, Wohnsitz: Rue 
El Montazah 5 — Sidi 
Bousaid — Tunis, Perso-
nalausweis Nr. 00589759. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

27. Sirine (Cyrine) Bent Zine 
El Abidine Ben Haj 
Hamda BEN ALI 

Tunesierin, geboren am 21. 
August 1971 in Bardo, 
Tochter von Naïma EL KE-
FI, verheiratet mit Mohamed 
Marwan MABROUK, Per-
sonalausweis Nr. 
05409131. Inhaberin des 
tunesischen Passes Nr. 
x599070, ausgestellt im No-
vember 2016 mit Gültigkeit 
bis zum 21.11.2021. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

28. Mohamed Marwan Ben 
Ali Ben Mohamed 
MABROUK 

Tunesier, geboren am 11. 
März 1972 in Tunis, Sohn 
von Jaouida El BEJI, verhei-
ratet mit Sirine BEN ALI, 
Generaldirektor eines Un-
ternehmens, Wohnsitz: Rue 
du Commandant Béjaoui 8 
— Karthago — Tunis, Per-
sonalausweis Nr. 
04766495. Inhaber des 
französischen Passes Nr. 
11CK51319 mit Gültigkeit 
bis zum 1.8.2021. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-



telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

29. Ghazoua Bent Zine El 
Abidine Ben Haj Hamda 
BEN ALI 

Tunesierin, geboren am 8. 
März 1963 in Bardo, Toch-
ter von Naïma EL KEFI, 
verheiratet mit Slim 
ZARROUK, Ärztin, Wohn-
sitz: 49 avenue Habib Bour-
guiba – Carthage, Perso-
nalausweisnr. 00589758. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

30. Slim Ben Mohamed Sa-
lah Ben Ahmed 
ZARROUK 

Tunesier, geboren am 13. 
August 1960 in Tunis, Sohn 
von Maherzia GUEDIRA, 
verheiratet mit Ghazoua 
BEN ALI, Generaldirektor 
eines Unternehmens, 
Wohnsitz: Avenue Habib 
Bourguiba 49 — Karthago, 
Personalausweis Nr. 
00642271. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

31. Farid Ben Haj Hamda 
Ben Haj Hassen BEN ALI 

Tunesier, geboren am 22. 
November 1949 in Ham-
mam- Sousse, Sohn von 
Selma HASSEN, Pressefo-
tograf in Deutschland, 
Wohnsitz: Rue Sidi el Ghar-
bi 11 — Hammam- Sousse, 
Personalausweis Nr. 
02951793. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

32. Faouzi Ben Haj Hamda 
Ben Haj Hassen BEN ALI 

Tunesier, geboren am 13. 
März 1947 in Hammam-
Sousse, verheiratet mit 
Zohra BEN AMMAR, Ge-
schäftsführer eines Unter-
nehmens, Wohnsitz: Rue El 
Moez — Hammam-Sousse, 
Personalausweis Nr. 
02800443. 

Die Aktivitäten der (verstorbenen) Person 
sind Gegenstand strafrechtlicher Ermitt-
lungen der tunesischen Behörden im Zu-
sammenhang mit der Mittäterschaft bei 
der Veruntreuung staatlicher Gelder 
durch den Inhaber eines öffentlichen Am-
tes, der Mittäterschaft beim Amtsmiss-
brauch durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes in der Absicht, Dritten unge-
rechtfertigte Vorteile zu verschaffen und 
die Verwaltung zu schädigen, und der 
missbräuchlichen Einflussnahme auf den 
Inhaber eines öffentlichen Amtes in der 
Absicht, einer anderen Person unmittel-
bar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

33. Hayet Bent Haj Hamda 
Ben Haj Hassen BEN ALI 

Tunesierin, geboren am 16. 
Mai 1952 in Hammam- 
Sousse, Tochter von Selma 
HASSEN, verheiratet mit 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 



Fathi REFAT, Vertreterin 
von Tunisair, Wohnsitz: 
Avenue de la République 17 
— Hammam- Sousse, Per-
sonalausweis Nr. 
02914657. 

Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

34. Najet Bent Haj Hamda 
Ben Raj Hassen BEN ALI 

Tunesierin, geboren am 18. 
September 1956 in Sousse, 
Tochter von Selma HAS-
SEN, verheiratet mit Sadok 
Habib MHIRI, Leiterin eines 
Unternehmens, Wohnsitz: 
Avenue de l'Imam Muslim 
— Khezama Ouest —
Sousse, Personalausweis 
Nr. 02804872. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der missbräuchlichen Einflussnahme auf 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes in 
der Absicht, einer anderen Person unmit-
telbar oder mittelbar Vorteile zu verschaf-
fen. 

35. Slaheddine Ben Haj 
Hamda Ben Haj Hassen 
BEN ALI 

Tunesier, geboren am 28. 
Oktober 1938, Sohn von 
Selma HASSEN, im Ruhe-
stand, Witwer der Selma 
MANSOUR, Wohnsitz: Cité 
El Bassatine 255 — Monas-
tir, Personalausweis Nr. 
028106l4. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

36. Kaïs Ben Slaheddine 
Ben Haj Hamda BEN ALI 

Tunesier, geboren am 21. 
Oktober 1969 in Tunis, 
Sohn von Selma 
MANSOUR, verheiratet mit 
Monia CHEDLI, Geschäfts-
führer eines Unternehmens, 
Wohnsitz: Avenue Hédi 
Nouira — Monastir, Perso-
nalausweis Nr. 04180053. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

37. Hamda Ben Slaheddine 
Ben Haj Hamda BEN ALI 

Tunesier, geboren am 29. 
April 1974 in Monastir, Sohn 
von Selma MANSOUR, le-
dig, Leiter eines Unterneh-
mens, Wohnsitz: 83 Cap 
Marina – Monastir, Perso-
nalausweisnr. 04186963. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-



chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

38. Najmeddine Ben Slahed-
dine Ben Haj Hamda 
BEN ALI 

Tunesier, geboren am 12. 
Oktober 1972 in Monastir, 
Sohn von Selma 
MANSOUR, ledig, Export-
/Import- kaufmann, Wohn-
sitz: avenue Mohamed Sa-
lah Sayadi – Skanes – Mo-
nastir, Personalausweisnr. 
04192479. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

39. Najet Bent Slaheddine 
Ben Haj Hamda BEN ALI 

Tunesierin, geboren am 8. 
März 1980 in Monastir, 
Tochter von Selma 
MANSOUR, verheiratet mit 
Zied JAZIRI, Sekretärin in 
einem Unternehmen, 
Wohnsitz: rue Abu Dhar El 
Ghafari – Khezama est – 
Sousse, Personalaus-
weisnr. 06810509. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

40. Douraied Ben Hamed 
Ben Taher BOUAOUINA 

Tunesier, geboren am 8. 
Oktober 1978 in Hammam-
Sousse, Sohn von Hayet 
BEN ALI, Direktor eines Un-
ternehmens, Wohnsitz: 17 
avenue de la République – 
Hammam- Sousse, Perso-
nalausweisnr. 05590835. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

41. Akrem Ben Hamed Ben 
Taher BOUAOUINA 

Tunesier, geboren am 9. 
August 1977 in Hammam-
Sousse, Sohn von Hayet 
BEN ALI, Geschäftsführer 
eines Unternehmens, 
Wohnsitz: 17 avenue de la 
République – Hammam-
Sousse, Personalaus-
weisnr. 05590836. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

42. Ghazoua Bent Hamed 
Ben Taher BOUAOUINA 

Tunesierin, geboren am 30. 
August 1982 in Monastir, 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-



Tochter von Hayet BEN ALI, 
verheiratet mit Badreddine 
BENNOUR, Wohnsitz: rue 
Ibn Maja – Khezama est – 
Sousse, Personalaus-
weisnr. 08434380. 

terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

43. Imed Ben Habib Ben 
Bouali LTAIEF 

Tunesier, geboren am 13. 
Januar 1970 in Sousse, 
Sohn von Naïma BEN ALI, 
Abteilungsleiter bei Tunisair, 
Wohnsitz: résidence les jar-
dins, apt. 8C Bloc. b – El 
Menzah,8 – l'Ariana, Perso-
nalausweisnr. 05514395. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

44. Naoufel Ben Habib Ben 
Bouali LTAIEF 

Tunesier, geboren am 22. 
Oktober 1967 in Hammam-
Sousse, Sohn von Naïma 
BEN ALI, Referent im Ver-
kehrs-ministerium, Wohn-
sitz: 4 avenue Tahar SFAR 
– El Manar. 2 – Tunis, Per-
sonalausweisnr. 05504161. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

45. Montassar Ben Habib 
Ben.Bouali LTAIEF 

Tunesier, geboren am 3. 
Januar 1973 in Sousse, 
Sohn von Naïma BEN ALI, 
verheiratet mit Lamia JEG-
HAM, Geschäftsführer eines 
Unternehmens, Wohnsitz: 
13 lotissement Ennakhil – 
Kantaoui – Hammam- 
Sousse, Personalaus-
weisnr. 05539378. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj 
Hamda Ben Haj Hassen 
BEN ALI 

Tunesier, geboren am 27. 
Oktober 1966 in Paris, Sohn 
von Paulette HAZAT, Direk-
tor eines Unternehmens, 
Wohnsitz: Chouket El Ar-
ressa, Hammam-Sousse, 
Personalausweisnr. 
05515496 (doppelte Staats-
angehörigkeit). 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft beim Amtsmissbrauch durch 
den Inhaber eines öffentlichen Amtes den 
ehemaligen Präsidenten Zine El Abidine 
Ben Ali) in der Absicht, Dritten ungerecht-
fertigte Vorteile zu verschaffen und die 
Verwaltung zu schädigen. 



47. Slim Ben Tijani Ben Haj 
Hamda BEN ALI 

Tunesischer und französi-
scher Staatsangehöriger, 
geboren am 6. April 1971 
(oder laut seinem tunesi-
schen Personalausweis am 
16. April) in Le Petit Quevilly 
(76), Sohn von Tijani BEN 
ALI, geboren am 9. Februar 
1932 und Paulette HAZET 
(oder HAZAT), geboren am 
23. Februar 1936, verheira-
tet mit Amel SAIED (oder 
SAID), Geschäftsführer ei-
nes Unternehmens, Wohn-
sitz: Chouket El Arressa, 
Hammam-Sousse, laut sei-
nem tunesischen Personal-
ausweis Nr. 00297112 bzw. 
Esplanade des Guinandiers 
14 in Bailly Romainvilliers 
(77) laut seinem französi-
schen Personalausweis Nr. 
111277501841. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

48. Sofiene Ben Habib Ben 
Haj Hamda BEN ALI 

Tunesier, geboren am 28. 
August 1974 in Tunis, Sohn 
von Leila DEROUICHE, 
kaufmännischer Direktor, 
Wohnsitz: 23 rue Ali Zlitni, 
El Manar,2 – Tunis, Perso-
nalausweisnr. 04622472. 

Die Person ist Gegenstand strafrechtli-
cher Ermittlungen der tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Mittä-
terschaft bei der Veruntreuung staatlicher 
Gelder durch den Inhaber eines öffentli-
chen Amtes, der Mittäterschaft beim 
Amtsmissbrauch durch den Inhaber eines 
öffentlichen Amtes in der Absicht, Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen 
und die Verwaltung zu schädigen, und 
der Mittäterschaft bei der missbräuchli-
chen Einflussnahme auf den Inhaber ei-
nes öffentlichen Amtes in der Absicht, ei-
ner anderen Person unmittelbar oder mit-
telbar Vorteile zu verschaffen. 

 



ANHANG II 

 

Liste der in Artikel 4 Absatz 1, Artikel 5 Absatz 1, Artikel 7 und Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a genannten zu-
ständigen Behörden in den Mitgliedstaaten und Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission  

A. Zuständige Behörden in den Mitgliedstaaten: 

BELGIEN 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIEN 

http://www.mfa.government.bg 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DÄNEMARK 

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ 

DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html 

ESTLAND 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ 

SPANIEN 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sancio-
nes_%20Internacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

ITALIEN 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

ZYPERN 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt 

LUXEMBURG 



http://www.mae.lu/sanctions 

UNGARN 

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

MALTA 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NIEDERLANDE 

http://www.minbuza.nl/sancties 

ÖSTERREICH 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version= 

POLEN 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL 

http://www.min-nestrangeiros.pt 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOWAKEI 

http://www.foreign.gov.sk 

FINNLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SCHWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities 

B. Anschrift für Notifikationen und sonstige Mitteilungen an die Europäische Kommission: 

Europäische Kommission 
Dienst für außenpolitische Instrumente 
CHAR 12/106 
B-1049 Brüssel 
Belgien 
 
E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 
Tel.: +32 229-55585 
Fax +32 229-90873 
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